
Regeln für das Radfahren in der Gruppe 
 

1. Grundsätzlich gilt für alle Teilnehmenden bei Fahrten mit dem ADFC die 
Straßenverkehrsordnung (StVO). Jede Person ist für sich selbst verantwortlich 
und fährt auf eigene Gefahr. 
 

2. Die Tourleitung ist berechtigt, Teilnehmende, deren Fahrrad nicht den 
Bestimmungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) entspricht, von 
der Tour auszuschließen. 
 

3. Keiner fährt vor der Tourleitung – nur sie kennt die genaue Streckenführung, die 
stets an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. Ebenso fährt niemand 
hinter der Schlussbegleitung. Den Anweisungen der Tourleitung ist unbedingt 
Folge zu leisten.  
 

4. Generell wird Rücksicht auf alle anderen Verkehrsteilnehmenden genommen. Bei 
einem Halt der Gruppe dürfen Verkehrswege nicht blockiert werden; andere 
Verkehrsteilnehmende müssen passieren können. 
 

5. Zur Vermeidung von Auffahrunfällen ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zur 
vorausfahrenden Person einzuhalten. Die Kommunikation innerhalb der Gruppe 
muss gewährleistet sein, damit Warnungen und wichtige Hinweise erkannt, 
gehört und verständlich weitergegeben werden können. Informationen über 
Anhalten, Abbiegen oder Hindernisse sind eindeutig weiterzugeben. Mit dem 
Eintrag in das Teilnahmeverzeichnis der jeweiligen Tour bestätigen Sie, die 
grundlegenden Regeln zur Kenntnis genommen zu haben. Sonderregelungen bei 
Fahrten in großen Gruppen werden gegebenenfalls vor Fahrtantritt von der 
jeweiligen Tourleitung bekannt gegeben.  
 

6. Bei unseren Touren steht das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Wir möchten 
landschaftliche, historische und architektonische Besonderheiten wahrnehmen – 
nach Ansage auch mit kurzen Pausen. Der Schutz der Natur ist selbstverständlich. 
Anfallender Müll wird eigenverantwortlich und sachgerecht entsorgt.  
 

7. Bei einer Panne erhalten die Teilnehmenden soweit möglich Unterstützung. 
Grundsätzlich sollte jedoch jede teilnehmende Person in der Lage sein, z. B. eine 
Reifenpanne mit eigenem Werkzeug selbst zu beheben.  

 
8. Die Tourleitung führt ein Basis-Erste-Hilfe-Set mit. Im 
Bedarfsfall werden weitere Hilfsmaßnahmen wie ärztliche 
Versorgung vor Ort veranlasst. Gesundheitliche Einschränkungen 
sind vor Beginn der Fahrt der Tourleitung mitzuteilen.  
 
9. Kinder unter 14 Jahren können nur in Begleitung 
verantwortlicher Erwachsener teilnehmen. 


